
Zeitschrift: Gewerkschaftliche Rundschau für die Schweiz : Monatsschrift des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes

Herausgeber: Schweizerischer Gewerkschaftsbund

Band: 19 (1927)

Heft: 7

Rubrik: Gemeinwirtschaft

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


vortrefflich sein; dieselbe, vielleicht noch nachhaltigere Wirkung kann aber
auch ein künstlerisches Erzeugnis (zum Beispiel ein nationalistischer
Hassgesang) haben. Die Kunst lässt sich deshalb ebensowenig wie die Technik «an
und für sich» beurteilen, sondern nur im Zusammenhang mit der Wirklichkeit

und ihrer Bedeutung für sie.

Ausserordentlich lesenswert sind die Abschnitte über Gemeinschaftskunst
und Klassenkunst, über die Kunst als Beruf und über die Frage, ob Kunst
unpolitisch sein darf. Die Verfasserin verneint diese Frage. Die Kunst ist
schon politisch, weil sie allen Wandlungen unterworfen ist, die die menschliche

Gesellschaft durchläuft; sie ist es aber darüber hinaus, weil sie jederzeit
willensbestimmt und zielgerichtet ist.

Die Schlussabschnitte « Bürgerliche und proletarische Kunst» und « Unser
Weg» bemühen sich, Zielklarheit zu schaffen. In prächtig geprägten Worten
wird die gegenwärtige Lage, die vielfach herrschende Verwirrung gezeichnet
und der Weg gewiesen, der gegangen werden muss. Wir sind der Genossin
Siemsen für diese Schrift dankbar, weil sie ein Gebiet beschlägt, dessen
Bedeutung bisher vielfach unterschätzt wurde. Den Mitgliedern der Bildungsausschüsse

können wir das Studium dieser Broschüre nicht warm genug empfehlen.
F. S.

Gemeinwirtschaft.
Schweizerische Volksfürsorge.

Die Generalversammlung der Schweizerischen Volksfürsorge (Volksversicherung

auf Gegenseitigkeit) vom 29. Mai genehmigte einstimmig Bericht und
Jahresrechnung pro 1926. Hierauf fand, da die Amtsdauer abgelaufen war, eine
Neubestellung des Verwaltungsrates statt. Gemäss § 26 der Statuten hat der
Verwaltungsrat aus mindestens 15 Mitgliedern zu bestehen, wovon 5 Mitglieder
vom Aufsichtsrat des Verbandes schweizerischer Konsumvereine und die weiteren

Mitglieder von der Generalversammlung zu ernennen sind. Der Aufsichtsrat
des V. S. K. hat für die neue Amtsperiode als Mitglieder des Verwaltungsrates

der Schweizerischen Volksfürsorge bezeichnet die Herren Nationalrat
J.Huber, St. Gallen; B. Jaeggi, Basel; Ch. U. Perret, Neuchätel; O.Peter, Basel,
und R. Störi, Hätzingen. Die Generalversammlung hat die 10 weiteren bisherigen
Mitglieder, nämlich die Herren J. Albisser, Luzern, Dr. M. Bobbiä, Bellinzona,
Hans Denzler, Baden, Karl Dürr, Bern, Ernest Jaton, Lausanne, J. Schlumpf,
Bern, .Caspar Späni, Winterthur; Franz Steininger, Zürich, Joh. Studer, Winterthur,

und Fr. Tschamper, Bern, einstimmig in ihrem Amte bestätigt. Herrn
Prof. Dr. A. Bohren, der seit der Gründung dem Verwaltungsrat der
Schweizerischen Volksfürsorge angehört hatte und dem es nicht mehr möglich war,
sein Amt weiterhin auszuüben, wurde vom Vorsitzenden, Herrn Ch. U. Perret,
für seine geleistete Arbeit der beste Dank ausgesprochen. Als Kontrollstelle für
das Rechnungsjahr 1927 wurden die drei bisherigen Revisoren, nämlich die
Treuhandabteilung des Verbandes schweizerischer Konsumvereine, Herr Paul
Hitz, Turgi, und Herr Ed.Stauffer, La Chaux-de-Fonds, wiedergewählt. Ebenso
wurden die beiden bisherigen Ersatzmänner, nämlich die Herren Fritz Weber,
Neuchätel, und Ch. Tissot, Le Locle, bestätigt.

Im Anschluss an die Generalversammlung fand eine Sitzung des
Verwaltungsrates statt, an welcher sich der letztere wie folgt konstituierte: Präsident:

Herr Ch.U. Perret, Neuchätel, Vizepräsident: Herr J. Schlumpf, Bern,
Delegierter: Herr B. Jaeggi, Basel.
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